
FRANCESCONI U. A. / KOMMISSION 

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALA.NWALTS 
CARL OTTO LENZ 
vom 25. Mai 1989 * 

Herr Präsident, 
meine Herren Richter! 

A — Sachverhalt 

1. In den verbundenen Rechtssachen, zu 
denen ich heute Stellung nehme, stehen 
Schadensersatzansprüche zur Debatte, die 
der Kommission gegenüber geltend gemacht 
werden, einmal (in der Rechtssache 326/86) 
von zwanzig Klägern mit Sitz in Belgien, in 
den Niederlanden und in Italien, die sich 
mit dem Anbau und dem Absatz italieni
schen Weins (oder nur mit letzterem) befas
sen, sowie zum anderen (in der Rechtssache 
66/88) von elf in Italien ansässigen Perso
nen, die als Erben von vier Personen auftre
ten, die am 2. März, 10. März, 16. März 
und 5. Juni 1986 nach dem Genuß italieni
schen, Methanol enthaltenden Weins ge
storben sind. 

2. Im ersten Fall wird geltend gemacht, bei 
den Klägern sei es zu beträchtlichen Um
satzrückgängen und entsprechenden Ge
winnausfällen gekommen, nachdem im 
Sommer 1985 und im Frühjahr 1986 in ita
lienischen Weinen gefährliche Zusatzstoffe 
entdeckt worden waren. Im zweiten Fall 
wird Ersatz verlangt unter Hinweis auf den 
Tod naher Verwandter, der durch den Ge
nuß verfälschten italienischen Weins einge
treten ist. 

3. Die Kommission soll für die erwähnten 
Schädigungen einstehen, weil sie nicht 
durch geeignete Maßnahmen verhindert hat, 
daß es zu den erwähnten Weinverfälschun
gen gekommen ist, oder weil sie nicht we
nigstens dafür gesorgt hat, daß deren nach
teilige Folgen in engeren Grenzen gehalten 
wurden. Was ihr im einzelnen zur Begrün
dung des Vorwurfs des Amtsfehlers vorge
halten wird, kann dem Sitzungsbericht ent
nommen werden. Zum Verständnis meiner 
Stellungnahme sei jetzt nur kurz folgendes 
erwähnt. 

4. Es wurde darauf hingewiesen — ich gehe 
jetzt chronologisch vor —, schon im Jahre 
1976 habe italienischen Pressemitteilungen 
entnommen werden können, daß künstli
cher Wein hergestellt werde (Anlage 6 zur 
Replik der Rechtssache 66/88). Die später 
eingeführten Maßnahmen zur Marktstabili
sierung, insbesondere die aus Gemein
schaftsmitteln subventionierte Beseitigung 
von Weinüberschüssen (durch Verarbeitung 
zu Alkohol), seien so beschaffen, daß sie zu 
einem Mißbrauch in Form der Herstellung 
von Kunstweinen geradezu einlüden (na
mentlich weil keine gründlichen Analysen 
vor der Destillation vorgesehen seien und 
weil der Begriff „Tafelwein" so definiert 
werde, daß bei den entsprechenden Kon
trollen Weinverfälschungen nicht erkannt 
würden). Insbesondere habe auffallen müs
sen (worauf in einem Parlamentsbericht hin
gewiesen worden sei — Anlage 1 zur Replik 
der Rechtssache 66/88 — und in einem 
Sonderbericht des Rechnungshofes ') zum 
einen eine sehr starke Zunahme der Wein-

* Originalspraclic: Deutsch. 1 — ABl. 1987, C 297, S. 14 ff. 
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destillation im Jahre 1984 sowie zum ande
ren der Umstand, daß die italienischen La
gerbestände, die zu Ende August 1984 mit 
19 Mio hl angegeben worden sind, nach ei
ner Erklärung vom Dezember 1984 am 
1. September 1984 einen Umfang von 
40 Mio hl gehabt haben sollen. 

5. Als im Sommer 1985 mit Glykol ver
fälschter österreichischer Wein entdeckt 
wurde, sei — im Anschluß an eine Presse
konferenz der Kommission vom 27. August 
1985 — in der belgischen Presse auch von 
italienischen Weinen mit derartigem Zusatz 
die Rede gewesen, worauf zwei Kunden ei
nes Klägers der Rechtssache 326/86 Anfang 
September 1985 Weinbestellungen rückgän
gig gemacht hätten. Trotz Aufforderung 
habe die Kommission es aber nicht für an
gebracht gehalten, die Namen der involvier
ten Unternehmen zu nennen (was es ermög
licht hätte, die Schädigung des Rufs italieni
scher Weine in Grenzen zu halten und die 
betreffenden Firmen von weiteren Manipu
lationen abzuhalten). Sie habe auch nicht 
daran gedacht, die betreffenden Weine 
(gemäß der Ratsentscheidung vom 2. März 
19842) aus dem Markt zu nehmen und ver
stärkte Kontrollen zu veranlassen. Schließ
lich sei auch von Bedeutung, daß die Kom
mission — nachdem Anfang März 1986 ein 
erster Toter nach dem Genuß von Metha
nolwein zu beklagen und es so bei italieni
schem Wein zu gewaltigen Absatzeinbußen 
gekommen war — erst Ende März 1986 
reagierte und dabei überdies von den ihr zu 
Gebote stehenden Möglichkeiten nicht den 
wirksamsten Gebrauch gemacht habe (ins
besondere weil sie keine direkten Kontrollen 
gemäß Artikel 9 der Verordnung Nr. 
729/70 3 durchführte). 

B — Stellungnahme 

6. Wenn wir angesichts dieser Darlegungen 
überlegen — bei Amtshaftungsansprüchen 
ist dies die erste sich stellende Frage —, ob 
so tatsächlich der Vorwurf des Amtsfehlers 
(rechtswidriges Unterlassen gebotener Maß
nahmen, die die Schädigung verhindert oder 
kleiner gehalten hätten) begründet werden 
kann, ergeben sich meines Erachtens im ein
zelnen diese Feststellungen. 

7. 1. Grundsätzlich ist wichtig, daß es nach 
der Struktur der Weinmarktordnung, wie 
sie vom Rat festgelegt worden ist, Sache der 
Mitgliedstaaten ist, die Einhaltung der Ge
meinschaftsvorschriften auf dem Weinsektor 
zu gewährleisten und dafür Kontrollstellen 
zu bestimmen (Artikel 64 der Verordnung 
Nr. 337/794). Dies entspricht einem durch
gängigen, in allen Agrarbereichen anzutref
fenden Modell, und dies geht auf die ein
leuchtende Erwägung zurück, daß sich die 
Behörden der Mitgliedstaaten in größerer 
Nähe zu den relevanten Sachverhalten be
finden, sowie auf das Bestreben, die Ge
meinschaftsverwaltung nicht zu sehr aufzu
blähen. Deshalb bestimmt auch die Verord
nung Nr. 729/70 über die Finanzierung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik ganz allgemein 
in Artikel 8, daß es den Mitgliedstaaten ob
liegt, „Unregelmäßigkeiten zu verhindern 
und zu verfolgen"; demgemäß ist in Artikel 
6 der Verordnung Nr. 283/725 vorgesehen, 
daß die Mitgliedstaaten, wenn Unregelmä
ßigkeiten oder Versäumnisse vorkommen, 
auf der Ebene der Verwaltung eine Unter
suchung einleiten; dementsprechend ordnet 
weiterhin die Verordnung Nr. 359/79 „über 
die unmittelbare Zusammenarbeit der von 
den Mitgliedstaaten mit der Überwachung 
der Einhaltung der gemeinschaftlichen und 
einzelstaatlichen Vorschriften auf dem 

2 — ABI. 1984, L 70, S. 16. 
3 — ABl. 1970, L 94, S. 13 ff. 

4 — ABl. 1979, L 54, S. Iff. 
5 — ABl. 1972, L 36, S. 1 ff. 

2098 



FRANCESCONI U. A. / KOMMISSION 

Weinsektor beauftragten Stellen"6 in Arti
kel 3 an, daß die zuständigen Stellen der 
Mitgliedstaaten Verdachtsmomente prüfen; 
und ebenso geht die Ratsentscheidung vom 
2. März 1984 „zur Einführung eines ge
meinschaftlichen Systems zum raschen Aus
tausch von Informationen über die Gefahren 
bei der Verwendung von Konsumgütern" 7 

in Artikel 1 davon aus, daß die Mitglied
staaten Sofortmaßnahmen zur Unterbin
dung der Vermarktung eines Erzeugnisses 
beschließen, wenn davon eine Gefahr für 
die Gesundheit oder Sicherheit der Ver
braucher ausgeht. 

8. Natürlich werden die Gemeinschaftsor
gane auf diese Weise nicht von jeder Veran-
wortung freigestellt, jedenfalls soweit es sich 
nicht um Bereiche wie den Gesundheits
schutz im Weinsektor handelt (der — wie 
die Kommission mit Recht betont hat — gar 
nicht Gegenstand einer Gemeinschaftsrege
lung, sondern rein nationale Angelegenheit 
ist). Es obliegt ihnen aber allenfalls, die na
tionalen Stellen zu überwachen, und für sie 
besteht ein Anlaß zum Eingreifen (durch 
Änderung der Gemeinschaftsregelung oder 
Einleitung von Infraktionsverfahren), ledig
lich, wenn deutliche Indizien dafür erkenn
bar werden, daß die — vorrangige — natio
nale Kontrolle unzulänglich gehandhabt 
wird und dadurch auch gegen Gemein
schaftsrecht verstoßen wird. 

9. 2. Geht man vor diesem Hintergrund auf 
die erwähnte Pressemitteiltmg aus dem Jahre 
1976 ein (in der u. a. davon die Rede ist, 
die Gemeinschaftsdienststellen würden die 
Formel kennen, mit deren Hilfe Kunstwein 
hergestellt werden kann, und man habe an 
einem Ort Räume entdeckt, in denen che
mischer Wein hergestellt werde), so ist für 
mich klar, daß damit allein nicht die Ver

pflichtung der Kommission begründet wer
den konnte, etwas zu unternehmen. Unter
stellt man, daß die Kommission davon 
Kenntnis hatte und daß die Information 
Vorgänge betraf, die von der Gemein
schaftsregelung erfaßt wurden, so durfte 
wohl davon ausgegangen werden, daß die 
nationalen Stellen die erforderlichen Prü
fungen vornehmen und das Mögliche und 
Notwendige zur Unterbindung einer rechts
widrigen Praxis unternehmen würden. Da 
auch nicht erkennbar wurde, daß in den 
darauffolgenden Jahren Anlaß zu der An
nahme bestand, nationale Überwachungs-
maßnahmen seien unzulänglich (tatsächlich 
war ja von verfälschten Weinen erst wieder 
im Jahre 1985 die Rede), kann man der 
Kommission nicht nachsagen, sie habe es 
versäumt, mit Hilfe eines rechtzeitig einge
leiteten Infraktionsverfahrens auf eine Ver
besserung der nationalen Kontrollen hinzu
wirken und so zu einer Verhinderung der 
Unregelmäßigkeiten beizutragen, die im ge
genwärtigen Verfahren im Zentrum der 
Erörterung stehen. 

10. Aus der Pressemitteilung des Jahres 
1976 — das ist meine erste Schlußfolgerung 
— läßt sich also tatsächlich für das klägeri
sche Anliegen (Nachweis eines Amtsfehlers) 
nichts gewinnen. 

l l . J . Was die Vorgänge ans dem Jahre 1984 
betrifft, auf die die Kläger unter Bezug
nahme auf die eingangs erwähnten Doku
mente großes Gewicht legen, so ist in der 
Tat auffällig, einmal, daß es zu einer erheb
lichen Zunahme der Weindestillation ge
kommen ist (gegenüber den Annahmen von 
Dezember 1983 wuchs die Destillation um 
14 Mio hl), sowie zum anderen die spekta
kuläre Berichtigung der Angaben zu den 
italienischen Lagerbeständen (von 
19 Mio hl im August 1984 auf 40 Mio hl 

6 — ABI. 1979, L 54, S. 136 ff. 

7 — ABI. 1984, L 70, S. 16 ff. 
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zu Beginn des sich daran anschließenden 
Weinwirtschaftsjahres). 

12. Nicht zu erkennen ist aber, daß inso
fern die Herstellung von Kunstwein eine 
Rolle gespielt hat. Bezeichnend ist ja, daß in 
dem von den Klägern herangezogenen Par
lamentsbericht (Anlage 1 zur Replik der 
Rechtssache 66/88) nur Fragen aufgeworfen 
und Vermutungen angestellt v/erden und die 
Aufforderung an die Kommission gerichtet 
wurde „à indiquer les liens éventuels avec la 
production de vins non naturels" 8. Ande
rerseits haben wir gehört, daß im Mai 1984 
angeordnete Untersuchungen durch eine 
Expertengruppe nichts ergeben hätten, und 
einzuräumen ist auch, daß die Erklärung 
nicht von der Hand zu weisen ist, in diesem 
Zusammenhang habe der große Umfang der 
vorhergehenden Ernte eine Rolle gespielt 
wie auch Fehler bei der Verbrauchsschät
zung und Unkorrektheiten bei Bestandsmel
dungen. 

13. Darüber hinaus kann der Kommission 
auch nicht nachgesagt werden, sie habe — 
nach ihrer damals möglichen Einsicht — in 
unzulänglicher Weise auf die genannten 
Vorgänge reagiert. Abgesehen davon, daß 
sie bezüglich der Anderung der Lagermel
dungen im Frühjahr 1985 eindringliche Fra
gen an die italienische Regierung gerichtet 
hat, hat sie — da es schon früher mit den 
Weinbilanzen Probleme gegeben hat und 
Anomalien festzustellen waren — durch be
sondere Verordnungen dafür gesorgt, daß 
sie nicht nur auf die Informationen der Mit
gliedstaaten angewiesen ist, sondern auch 
andere Quellen nutzen kann9; sie hat für 

eine gewisse Änderung der Destillationsre
gelung gesorgt10; sie hat im Dezem
ber 1985 die Einführung eines Weinbauka
tasters vorgeschlagen (was im Juli 1986 vom 
Rat angenommen worden ist), und sie hat 
im März 1985 an einer gemeinsamen Erklä
rung des Europäischen Parlaments, des Ra
tes und der Kommission mitgewirkt, in der 
unter anderem die Notwendigkeit der Ver
stärkung von Kontrollen im Weinmarkt un
terstrichen wurde (Anlage zur Klagebeant
wortung in der Rechtssache 66/88). 

14. 4. 2M der Meinung der Kläger, die Ge-
meinschafisregelung über die Weindestillation 
sei so beschaffen gewesen und so gehand
habt worden, daß sie zur Herstellung von 
Kunstwein geradezu verführte, ist vorweg 
der Feststellung der Kommission zuzustim
men, es sei nicht erwiesen, daß die Glykol-
weine des Jahres 1985 und die Methanol
weine des Jahres 1986, die in den gegenwär
tigen Verfahren eine Rolle spielen, mit der 
Destillation in Verbindung zu bringen seien. 
Tatsächlich wurden sie — wie die Kommis
sion unwidersprochen vorgetragen hat — 
entdeckt in Flaschen, die für den menschli
chen Verbrauch bestimmt waren, und be
zeichnend ist ja auch, daß die Kläger selbst 
in der mündlichen Verhandlung vortragen 
ließen, es seien die natürlichen Weine zur 
Destillation gebracht worden und Ersatz
weine auf den Markt gelangt (was natürlich 
die Schlußfolgerung nahelegt, daß eine 
strengere Überwachung der Destillation kei
neswegs verhindert hätte, daß Kunstweine 
auf den Markt kamen und dort Schaden an
richteten). 

15. Nicht gefolgt werden kann den Klägern 
ferner hinsichtlich ihrer These, die Destilla
tionsregelung sei so attraktiv gewesen, daß 
sie zuviel Wein angezogen habe und des-

8 — Siehe auch die Entschließung des Europäischen Parlaments, 
ABl. 1987, C 190, S. 149, Punkt 8, vierter Gedankenstrich 
(„welche Zusammenhänge mit der künstlichen Herstellung 
von Wein bestehen"). 

9 — Siehe die Verordnung Nr. 2102/84 „über die Ernte-, Er-
zeugungs- und Bestandsmeldungen für Erzeugnisse des 
Weinsektors", ABl. 1984, L 194, S. 1 ff, sowie die Ver
ordnung Nr. 2396/84 „zur Festsetzung der Durchfüh
rungsbestimmungen für die Erstellung der Vorbilanz im 
Weinsektor", ABI. 1984, L 224, S. 14 ff. 

10 — Verordnung Nr. 2687/84 vom 18. September 1984, ABl. 
1984, L 255, S. 1 ff. 
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halb für den Markt Kunstwein hergestellt 
werden mußte. Mit Recht hat die Kommis
sion dem entgegengehalten, daß dies un
wahrscheinlich erscheint angesichts der — 
trotz Destillation — vorhandenen Wein-
überschüsse. 

16. Von Bedeutung ist außerdem auch in 
diesem Zusammenhang, daß die Gemein
schaftsregelung in Übereinstimmung mit 
dem, was vorhin generell zu der Wein
marktordnung auszuführen war, so angelegt 
¡st, daß den Mitgliedstaaten die Kontrolle 
obliegt", d. h., daß sie vorrangig verant
wortlich sind für die Verhinderung von 
Mißbräuchen. Dafür aber, daß diese natio
nalen Kontrollen nachlässig und unzuläng
lich waren, gab es keine Anhaltspunkte zu 
einer Zeit, zu der es der Kommission (even
tuell mit einem Infraktionsverfahren nach 
Artikel 169 EWG-Vertrag) möglich gewe
sen wäre, auf eine Änderung hinzuwirken 
und so Vorkommnisse wie die des Jahres 
1985 und des Jahres 1986 zu verhindern. 
Tatsächlich ist ja von Kritik an den nationa
len Kontrollen erst die Rede in einem 
Schreiben des Kommissionsmitgliedes Ripa 
di Meana vom 25. Mai 1986 (Anlage 12 zur 
Klage 66/88 — er beklagt das Fehlen öf
fentlicher Kontrollstrukturen in Italien), in 
dem bereits erwähnten Parlamentsbericht 
aus dem Jahre 1987 und in dem ebenfalls 
aus dem Jahre 1987 stammenden Bericht des 
Rechnungshofes, der sich auf in den Jah
ren 1985 und 1986 in Italien durchgeführte 
Kontrollen bezieht (ein anderer, sich auf 
das Jahr 1984 beziehender Bericht des 
Rechnungshofes vom Januar 1985 übt ledig
lich Kritik an französischen Kontrollmaß
nahmen). 

17. Schließlich kann man wohl auch den 
Standpunkt der Kläger nicht gelten lassen, 
die Destillationsregelung sei deswegen als 

mangelhaft zu bezeichnen, weil sie keine 
Analysen beim Eingang der Ware in die De
stillationsbetriebe vorsehe, die zur Entlar
vung von künstlichem Wein führen müßten. 
Zwar ist insofern einzuräumen, daß der Ar
tikel 22 der Verordnung Nr. 2179/83 be
züglich der Kontrolle der Erzeugnisse beim 
Eingang in die Brennerei ausdrücklich nur 
von Menge, Farbe und Alkoholgehalt 
spricht; klar ist aber durch die Verwendung 
des Wortes „insbesondere", daß diese Auf
zählung nicht erschöpfend gemeint ist, und 
vorgesehen ist außerdem in Artikel 22, daß 
die Mitgliedstaaten Stichproben durchfüh
ren können. Meines Erachtens ist dies als 
ausreichende Regelung für Mitgliedstaaten 
anzusehen, die aufgrund der Gesamtheit der 
agrarpolitischen Bestimmungen sich ihrer 
Verantwortung für die korrekte Anwendung 
der Regelung bewußt sein müssen, und dies 
hätte namentlich italienischen Kontrollin
stanzen (deren Aufmerksamkeit schon 
durch die Pressemitteilung des Jahres 1976 
geweckt sein mußte) ohne weiteres gestattet, 
auf den Mißbrauch der Interventionsrege
lung mit Hilfe von Kunstwein, sollte er ver
sucht worden sein, zu achten. 

18. 5, Hinsichtlich der Ereignisse des Som
mers 1985 — Auftauchen österreichischen 
Glykolweins und Feststellung von Glykol 
auch in einigen italienischen Weinen — ist 
zunächst wichtig festzuhalten, daß in der 
Verlautbarung der Kommission vom 27. Au
gust 1985 (Anlage 1 zur Klagebeantwortung 
der Rechtssache 326/86) keine Herkunfts
gebiete und Firmen genannt worden sind 
(was bedeutet, daß derartige Angaben in der 
belgischen Presse vom 28. August 1985 — 
Anlage 1 zur Replik der Rechtssache 
326/86 — und die damit verbundenen 
schädlichen Auswirkungen nicht der Kom
mission zuzurechnen sind). Von Bedeutung 
ist außerdem, daß die Kommission aus-11 — Siehe Anikei 27 der Verordnung Nr. 2179/83, ABl. 1983, 

L 212, S. 1 ff. 
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drücklich betont hat, es seien nur „very-
slight traces" der genannten Substanz in 
neun italienischen Weinen gefunden wor
den, womit zum Ausdruck kam, daß davon 
eine Gesundheitsgefährdung nicht zu be
fürchten war, die die Verbraucher veranlas
sen konnte, vom Genuß italienischen Wei
nes überhaupt abzusehen (die Kommission 
selbst schreibt diesem Umstand eine scha
denmindernde Wirkung zu). 

19. Klarzustellen ist weiter, daß auf der 
Pressekonferenz der Kommission nicht nach 
den Namen der involvierten Firmen gefragt 
worden ist und daß eine entsprechende Auf
forderung an die Kommission auch nicht 
kurz danach erging. Das Telex vom 29. Au
gust 1985, auf das die Kläger sich insofern 
beziehen (und von dem nur eine Kopie an 
den „Service de santé de la CEE" ging), 
war nämlich an die Redaktion der Zeitung 
„Le Soir" gerichtet und enthielt lediglich 
eine an diese Zeitung gerichtete Aufforde
rung, die Namen der drei Gesellschaften an
zugeben, von denen in dem Presseartikel 
vom 28. August 1985 die Rede war. Die 
Kommission selbst dagegen wurde erst in ei
nem Schreiben vom 25. März 1986 um Be
zeichnung der beteiligten Firmen gebeten 
(also zu einer Zeit, als der italienische Me
thanolweinskandal schon passiert und somit 
durch die Namensnennung nicht mehr zu 
verhindern war), und dies geschah außer
dem mit einem unzutreffenden Hinweis auf 
den Inhalt der Presseverlautbarung vom Au
gust 1985. 

20. Was daneben die Frage angeht, ob die 
Kommission von sich aus die Namen der 
beteiligten Firmen hätte angeben sollen, so 
ist meines Erachtens einleuchtend für die 
Begründung ihres negativen Standpunktes 
schon der Hinweis darauf, daß sie nur von 
sehr leichten, also nicht schädlichen Spuren 
in neun italienischen Weinen wußte. Bei 
einer solchen Sachlage war es — um das 

Risiko von Amtshaftungsklagen der betref
fenden Firmen zu vermeiden — sicher ver
tretbar, daß sich die Kommission Zurück
haltung auferlegte und so — bis zum Ab
schluß der Untersuchungen durch die italie
nischen Behörden — eine negative Publizi
tät vermied. Dies übrigens nicht zuletzt 
auch, weil selbst bei der Dekuvrierung be
stimmter Unternehmen nicht auszuschließen 
war, daß sich ein allgemeines Mißtrauen ge
gen italienischen Wein schlechthin mit den 
entsprechenden Auswirkungen auf den Ab
satz dieses Produktes ergab. 

21. Vor allem aber konnte die Kommission 
sich gegenüber dem jetzt interessierenden 
klägerischen Vorwurf auf das für die Ge
meinschaft maßgebliche Informationssystem 
berufen, das — durchaus sinnvoll, weil für 
die Überprüfung solcher Vorkommnisse zu
ständige nationale Stellen den Sachverhalten 
näherstehen — ihnen die Information über
läßt. Insofern ist schon der Artikel 64 der 
bereits erwähnten Verordnung Nr. 337/79 
über die gemeinsame Marktorganisation für 
Wein von Interesse, nach dem die nationa
len Stellen Beziehungen zueinander unter
halten, damit durch Informationsaustausch 
Verstöße verhindert oder aufgedeckt wer
den können. Von Bedeutung ist weiter die 
Verordnung Nr. 359/79, deren Artikel 2 
davon ausgeht, daß bei Unregelmäßigkeiten 
auf dem Weinsektor eine Unterrichtung 
zwischen den zuständigen nationalen Stellen 
vorgenommen wird (und deren Artikel 7 
übrigens bestimmt, daß derartige Informa
tionen dem Berufsgeheimnis unterliegen). 
Anzuführen ist auch die Ratsentscheidung 
vom 2. März 1984 „zur Einführung eines 
gemeinschaftlichen Systems zum raschen 
Austausch von Informationen über die Ge
fahren bei der Verwendung von Konsumgü
tern"12, nach deren Artikel 1 nationale 
Stellen, die Maßnahmen zur Abwehr von 
Gefahren für die Gesundheit der Verbrau-

12 — ABl. 1984, L 70, S. 16 ff. 
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cher treffen, die Kommission informieren, 
damit sie die Information an die zuständi
gen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
weiterleiten kann (und wo übrigens auch in 
Artikel 6 vorgesehen ist, daß Informationen 
in begründeten Fällen vertraulich behandelt 
werden können). Dahin gehend soll es au
ßerdem — wie die Kommission in ihrer 
Klagebeantwortung in der Rechtssache 
66/88 vorgetragen hat — eine Einigung 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kom
mission gegeben haben, d. h., es wurde be
stimmt, daß im Bedarfsfalle die nationalen 
Stellen Informationen zur Vermeidung von 
Gesundheitsgefährdungen herausgeben. 

22. Demgemäß ist tatsächlich — wie uns 
die Kommission gezeigt hat — im Sommer 
1985 verfahren worden. Dabei ist nament
lich von Bedeutung — weil so offenbar eine 
britische Pressemitteilung vom 22. August 
1985 zustande kam, auf die die belgischen 
Presseverlautbarungen wohl zurückgingen 
—, daß die zuständigen britischen Behörden 
schon am 16. August 1985 den Behörden 
der anderen Mitgliedstaaten Informationen 
über italienische Glykolweine mit Nennung 
bestimmter Firmen zukommen ließen 
(Anhang 1 zur Duplik in der Rechtssache 
66/88). Danach konnte die Kommission 
zweifellos davon ausgehen, nationale Stellen 
würden den Verbrauchern erforderlichen
falls Informationen geben, und sie brauchte 
sich — entgegen der Ansicht der Kläger — 
keineswegs verpflichtet zu fühlen, an deren 
Stelle zu handeln. 

23. Was darüber hinaus noch die gleichfalls 
in diesem Zusammenhang geäußerte Ansicht 
der Kläger angeht, die Kommission hätte im 
Herbst 1985 die verfälschten Weine aus dem 
Markt nehmen müssen oder doch wenig
stens für eine verstärkte Überwachung der 
nationalen Stellen sorgen sollen, so ist zum 

einen klar, daß der Kommission eine Befug
nis bezüglich der zuerst genannten Maß
nahme nicht zusteht, dies vielmehr den na
tionalen Stellen vorbehalten ist (weswegen 
allenfalls ihnen gegenüber der Vorwurf an
gebracht ist, bei rechtzeitigem Eingreifen 
gegenüber zwei Firmen, von denen Glykol
weine stammten und die später auch in den 
Methanolweinskandal verwickelt waren, 
hätte sich letzterer — wenigstens zum Teil 
— vermeiden lassen). Zum anderen läßt sich 
sagen, daß lediglich aufgrund des Auftau
chens verhältnismäßig unschädlicher Weine 
im Sommer 1985 und ohne weitere beson
dere Anhaltspunkte für die Kommission 
schwerlich ein Anlaß bestand, italienische 
Überwachungsmaßnahmen besonders zu 
kontrollieren (soweit dies überhaupt Sache 
der Gemeinschaft ist). Dem läßt sich aber 
auch noch hinzufügen, daß die Kommission 
keineswegs völlig untätig geblieben ist. Ich 
verweise auf die Antwort des Kommissions
mitgliedes Andriessen auf eine parlamentari
sche Anfrage vom 6. September 1985 n , in 
der die Notwendigkeit der Verstärkung von 
Kontrollen hervorgehoben und erklärt 
wurde, die Kommission bereite Vorschläge 
zur Anpassung der einschlägigen Regelun
gen vor. Ich verweise auf die Bemerkung 
der Kommission zum Sonderbericht des 
Rechnungshofes über die Destillationsmaß
nahmen der Gemeinschaft für WeinH , in 
dem davon die Rede ist, die Kommission 
habe Anfang 1986 einen Vorschlag für eine 
Änderung der Destillationsregeln vorgelegt, 
der verstärkte Kontrollen beim Eingang in 
die Brennereien vorsieht. Ich verweise auch 
auf das Schreiben des Kommissionsmitglieds 
Ripa di Meana vom 25. Mai 1986, dem zu 
entnehmen ist, daß die Kommission im Fe
bruar einen Vorschlag zur Schaffung eines 
besonderen Kontrolldienstes angekündigt 
hat, und die Antwort von Herrn Andriessen 
auf die parlamentarische Anfrage vom 17. 
September 1985 15, die besagt, die Kommis-

13 — ABI. 1986, C 123, S. 4. 
14 — A B I . 1987, C 297, S. 43. 
15 — ABI. 1986, C 156, S. 3. 
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sion beabsichtige eine Änderung der bereits 
erwähnten Verordnung Nr. 359/79 über die 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Be
reiche der Weinkontrollen. Dies hat dazu 
geführt, daß im Juli 1987 die Verordnung 
Nr. 822/87 über die gemeinsame Marktor
ganisation für Wein geändert wurde (ihr 
Artikel 79 sieht nunmehr vor, daß der Rat 
Regeln zur Schaffung einer gemeinschaftli
chen Kontrollstruktur erläßt16) und daß ein 
entsprechender Vorschlag von der Kommis
sion am 29. Dezember 1987 vorgelegt 
wurde17, von dem freilich bekannt ist (ich 
verweise dazu abermals auf das Schreiben 
von Herrn Ripa di Meana), daß seine Reali
sierung auf beträchtliche Schwierigkeiten 
prinzipieller Art stößt. 

24. 6. Danach ist zum letzten noch verblei
benden Punkt, dem Verhalten der Kommis
sion nach der Aufdeckung des italienischen 
Methanolweinskandals, nicht mehr viel zu 
sagen. 

25. Daß die Kommission davon erst durch 
Telex des italienischen Gesundheitsministe
riums vom 19. März 1986 informiert wor
den war — also nach Eintritt der meisten 
für die Rechtssache 66/88 bedeutsamen be-

. dauerlichen Todesfälle —, hat, was im ge
genwärtigen Zusammenhang zu behandeln 
ist, in erster Linie Bedeutung für die Rechts
sache 326/86, in der es um Absatzverluste 
durch Schädigung des Rufs italienischer 
Weine und deren mögliche Eingrenzung 
geht. Insofern ist zunächst einmal wichtig, 
daß die Kommission — wie sie unwider
sprochen vorgetragen hat — die ihr zugelei
teten Informationen sofort, gemäß der gel
tenden Gemeinschaftsregelung, den anderen 
Mitgliedstaaten übermittelt hat und daß sie 

weiterhin mit den italienischen Behörden, 
die die Untersuchung der Vorgänge in die 
Hand genommen hatten, regelmäßige Kon
takte unterhielt. 

26. Weiter ist von Interesse, daß in Italien 
offenbar alsbald bestimmte Maßnahmen ge
troffen worden sind. Ich verweise auf das in 
der Klagebeantwortungl der Rechtssache 
326/86 erwähnte Dekret, das für zu expor
tierende Weine eine Analysebescheinigung 
vorschrieb; ich verweise auf das bereits er
wähnte Schreiben des Kommissionsmitglie
des Ripa di Meana, in dem die Rede von 
einem Dekret vom 11. April 1986 zur Ver
hinderung und zur Bestrafung von Lebens
mittelverfälschungen ist; und ich erinnere 
daran, daß in der Klagebeantwortung der 
Rechtssache 66/88 auf Seite 5 unwiderspro
chen erklärt worden ist, die Veröffentli
chung eines Artikels in der Zeitschrift Vigne 
e viti vom 6. März 1986 habe zu einer ra
schen Reorganisierung der nationalen Kon
trolldienste beigetragen. 

27. Außerdem wurde uns erklärt — und in
sofern ist ein von einem Kommissionsmit
glied ausgehendes Schreiben vom 13. Juni 
1986 (Anlage 4 zur Klage 326/86) von In
teresse —, die Kommission habe im Mai 
1986 an alle Mitgliedstaaten die Aufforde
rung gerichtet, durch ihre zuständigen Be
hörden die Inspektionsmethoden auf dem 
Weinsektor überprüfen zu lassen; 

28. Soweit die Kläger aber beanstanden — 
und das scheint im gegenwärtigen Zusam
menhang für sie ein Vorwurf von besonde
rem Gewicht zu sein —, daß die Kommis
sion (in einem Schreiben vom 15. Mai 1986) 
von den italienischen Stellen nur eine Un
tersuchung nach Artikel 6 der Ratsverord
nung Nr. 283/7218 und nicht eine solche 

16 — ABI. 1987, L 184, S. 27. 
17 — ABl. 1988, C 24, S. 8 ff. 18 — ABI. 1972, L 36, S. 1 ff. 
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nach Artikel 9 der Verordnung Nr. 
729/7019 (hier ist die Rede von Prüfungen 
an Ort und Stelle durch die Kommission) 
angeordnet hat, so ist hierzu — und abgese
hen davon, daß die Inspektionsdienste der 
Kommission für umfangreiche Kontrollen 
keinen ausreichenden Umfang aufweisen — 
nicht nur zu bedenken, daß es bei den Kon
trollen gemäß der Verordnung Nr. 729/70 
um solche im Zusammenhang mit der Fi
nanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und bezogen auf Unterlagen geht, also nicht 
etwa den Weinabsatz auf dem Markt. Von 
Wichtigkeit ist auch, daß der Artikel 6 der 
Verordnung Nr. 283/72 durchaus die Mög
lichkeit vorsieht, daß Kommissionsbedien
stete an der Untersuchung von Unregelmä
ßigkeiten teilnehmen können, und daß dies 
die Absicht der Kommission war (wie sich 
dem bereits erwähnten Schreiben des Kom
missionsmitgliedes vom 13. Juni 1986 ent
nehmen läßt, in dem überdies davon die 

Rede ist, die Kommission behalte sich vor, 
besondere Prüfungen gemäß Artikel 9 der 
Verordnung Nr. 729/70 durchzuführen). 

29. Danach rechtfertigt sich wohl die Fest
stellung — nicht zuletzt auch, weil klar ist, 
daß die Einleitung eines langwierigen In-
fraktionsverfahrens für die klägerischen Be
lange schwerlich etwas erbracht hätte —, 
daß der Kommission bezüglich ihres Ver
haltens nach Entdeckung des italienischen 
Weinskandals im Frühjahr 1986 eine Fehler
haftigkeit im Sinne des Amtshaftungsrechtes 
nicht nachgesagt werden kann. 

30. 7. Auf weitere Probleme, die sich sonst 
bei Amtshaftungsklagen noch stellen (Ur
sächlichkeit, Schädigung, eventuell Nach
weis eines spezifischen Schadens), braucht 
danach (über das hinaus, was da und dort 
zu diesen Fragen schon angedeutet worden 
ist) nicht mehr eingegangen zu werden. 

Ç — Schlußantrag 

31. 8. Abschließend ist somit festzuhalten, daß die klägerischen Vorwürfe, die 
Kommission habe in verschiedener Hinsicht ihre Pflichten verletzt, nicht begründet 
sind. 

32. Ich beantrage daher, 

1) die Klage abzuweisen, 

2) den Klägern die Kosten aufzuerlegen. 

19 — ABI. 1970, L 94, S. 13 ff. 
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